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1.1 Projektorganisation 

Die Planungszone Hochwasserschutz wurde von der Stadt Lau-

fen in Zusammenarbeit mit Raumplanung Holzemer GmbH, 

Oberwil ausgearbeitet. 

 

 

1.2 Planungsablauf 

Die wesentlichen Schritte der Planung sind nachfolgend darge-

stellt: 

 

Zeitraum Planungsschritte 

ab August 2009 Ausarbeitung Planungszone 

März 2010 Ausarbeitung Richtlinien 

April bis Juni 2010 Vernehmlassung Kanton 

07. September 2010 Besprechung Amt für Raumplanung 

und kant. Gebäudeversicherung 

18. Januar 2011 Exkursion Berner Mattequartier (Er-

fahrungsaustausch) 

24. März 2011 Präsentation Bau- und Planungs-

kommission Laufen 

 

 

1.3 Weitere Planungsschritte 

Folgende Planungsschritte stehen noch bevor: 

 

April 2011 Erlass der Planungszone durch den 

Stadtrat 

anschliessend Publikation des Erlasses und 

schriftliche Information der betroffe-

nen Grundeigentümer und 

Baurechtnehmer 

anschliessend Anmerkung der Planungszone im 

Grundbuch 

Die Dauer der Planungszone ist auf maximal fünf Jahre 

beschränkt. In dieser Zeit sind die Zonenvorschriften 

entsprechend anzupassen.  

1 ORGANISATION UND ABLAUF DER PLANUNG 
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2.1 Auslöser 

Die Stadt Laufen war vom Hochwasser im Sommer 2007 stark 

betroffen. In der Nachbereitung dieses Ereignisses wurden Män-

gel in einigen Bereichen festgestellt. Dazu gehören der bauliche 

und gestalterische Schutz der Altstadt vor den Wassermassen 

sowie ein verbessertes Informations-, Einsatz- und Schutzkon-

zept. Ausserdem sind reglementarische Vorkehren über die Zo-

nenvorschriften angebracht. Einen beträchtlichen Teil des Scha-

dens durch das Hochwasser in der Stadt wie auch ausserhalb 

verursachten überflutete Öltanks, Autos und dergleichen. Um dies 

in Zukunft zu verhindern, sind Anpassungen der Zonenvorschrif-

ten notwendig. 

 

 

2.2 Ziele 

Die reglementarischen Massnahmen haben nicht zum Ziel, die 

Überflutung der Altstadt und der umgebenden Gebiete zu verhin-

dern. Dies soll mit baulichen Massnahmen am Gewässer und ei-

nem Einsatzkonzept für die mobilen Schutzmassnahmen erreicht 

werden. Ziel der Reglementsänderung ist die Verringerung des 

Schadensausmasses an den einzelnen Gebäuden im Ereignisfall. 

Beispielsweise sollen Tankräume und Einstellhallen so 

angelegt sein, dass ein Hochwasser nicht eindringen kann und 

gefährliche Stoffe wie Öl, Benzin etc. nicht in die Umwelt 

gelangen. Diese Massnahmen werden in einem festgelegten 

Perimeter angewandt. Dieser ist auf Grund der Gefahrenkarte (im 

Entwurf vorliegend) definiert.  

 

 

2 AUSGANGANGSLAGE  
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3.1 Zwei Phasen 

In einem ersten Schritt werden grundsätzliche Bestimmungen und 

Perimeter einer Planungszone definiert. Dadurch wird vorsorglich 

gesichert, dass Bauprojekte diese Anforderungen erfüllen. Die 

Planungszone ist auf maximal 5 Jahre Dauer beschränkt. In die-

ser Zeit sollen die notwendigen Massnahmen konkretisiert und 

entsprechende Mutationen der Zonenvorschriften beschlossen 

werden. Nach kantonaler Vorprüfung und Mitwirkung werden die-

se der Einwohnerversammlung zur Beschlussfassung und an-

schliessend dem Regierungsrat zur Genehmigung vorgelegt.  

 

 

3.2 Prüfung von Alternativen 

Es wurden alternative Vorgehensweisen geprüft. Ohne den Erlass 

der Planungszone besteht bis zur Rechtskraft der Mutation keine 

Handhabe, Hochwasserschutzmassnahmen in einem Bauge-

suchsverfahren zu fordern.  

Eine andere Variante ist der rasche Beschluss einer ersten 

Mutation zu den Zonenvorschriften, welche nur grob umrissene 

Massnahmen enthält. Erst in einer zweiten Mutation würden die 

Details beschlossen. Auch mit diesem Verfahren wäre die 

Rechtskraft der groben Schutzmassnahmen hinausgezögert, mit 

dem Beschreiten des Rechtsweges sogar um Jahre. Deshalb ist 

auch dieses Vorgehen nicht zielführend.  

 

3 VORGEHEN RAUMPLANERISCHER HOCHWASSERSCHUTZ 
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4.1 Gesetzesgrundlage 

Die Planungszone ist ein raumplanerisches Instrument, welches 

angewendet wird, um Massnahmen zu verhindern, die den Zielen 

eines laufenden Planungsprozesses entgegenstehen. Die Grund-

lage für die Anwendung in der Stadt Laufen ist § 53 des kantona-

len Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG). Auf Grund der 

Dringlichkeit der Hochwasserproblematik in Laufen sollen grund-

legende Massnahmen zum langfristigen Schutz vor Schäden 

durch Hochwasser möglichst schnell ergriffen werden können. 
 

§ 53 RBG lautet wie folgt:  
1
 Während der Zeit, in welcher der Erlass oder die Änderung von 

Richt- und Nutzungsplänen und den dazugehörigen Reglementen 

vorbereitet wird, können Planungszonen für das ganze Gemein-

degebiet, Teile davon oder einzelne Parzellen beschlossen wer-

den, um Vorkehren zu verhindern, welche die Verwirklichung 

der laufenden Planung verunmöglichen oder erschweren 

könnten. 

2
 Der Beschluss über die Planungszonen umschreibt, welche 

baubewilligungspflichtigen Vorkehren während der Dauer der 

Planungszone zu unterlassen sind. 

3
 Das Verfahren für den Erlass der Planungszonen ist wie folgt 

geregelt: 

a. Die Bau- und Umweltschutzdirektion erlässt Planungszonen, 

soweit sie der Sicherung und Durchführung der kantonalen 

Richt- und Nutzungsplanung dienen. Der Gemeinderat er-

lässt Planungszonen zur Sicherung und Durchführung 

der kommunalen Richt- und Nutzungsplanung. 

b. Der Erlass der Planungszonen ist öffentlich bekanntzuma-

chen und den betroffenen Grundeigentümerinnen und 

Grundeigentümern sowie den Inhaberinnen und Inhabern von 

Baurechten schriftlich mitzuteilen. 

c. Gegen die Planungszone kann innert zehn Tagen beim Re-

gierungsrat Beschwerde erhoben werden. Der Beschwerde 

kommt keine aufschiebende Wirkung zu. 

4
 Planungszonen dürfen für die Dauer von fünf Jahren erlassen 

werden. 

5
 Planungszonen sind im Grundbuch anzumerken. 

6
 Sie sind bei Rechtskraft der zu sichernden Planung mit öffentli-

cher Anzeige aufzuheben und beim Grundbuchamt zur Lö-

schung zu beantragen. 

4 UMSETZUNG PLANUNGSZONE HOCHWASSERSCHUTZ 
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4.2 Ziel der Planungszone 

Ziel der Planungszone ist die rasche Sicherstellung der Hochwas-

sersicherheit baubewilligungspflichtiger Massnahmen an Bauten 

und Anlagen im gefährdeten Gebiet. Damit sollen einerseits die 

Schäden am und im Gebäude minimiert werden, zum anderen 

sollen Folgeschäden durch die Freisetzung umweltgefährdender 

Stoffe vermieden werden. Nicht von der Planungszone betroffen 

sind bauliche Massnahmen die nicht bewilligungspflichtig sind und 

solche die in keinem materiellen Zusammenhang mit dem Schutz 

vor Hochwasser stehen. Es wird jedoch empfohlen, auch bei 

nicht-bewilligungspflichtigen Massnahmen auf die Belange des 

Hochwasserschutzes Rücksicht zu nehmen.  

 

 

4.3 Räumliche und thematische Abgrenzung 

Die Planungszone Hochwasserschutz umfasst die Gebiete, wel-

che gemäss der Naturgefahrenkarte durch Hochwasser gefährdet 

sind. Sie gibt den Perimeter vor, in welchem der Hochwasser-

schutz bei baubewilligungspflichtigen Vorhaben zu berücksichti-

gen ist.  

 

Rutschungen und Steinschlag sind weitere Naturgefahren, die in 

der Naturgefahrenkarte enthalten sind. Sie haben jedoch in Lau-

fen eine geringere Bedeutung, da durch sie nur punktuell eine ge-

ringe Gefährdung entsteht. Hier sind an den Gebäuden keine 

dringenden Vorkehren zu treffen, die in die Planungszone aufge-

nommen werden müssen. Weitere Gefahrenarten (z.B. Erdfall, 

Hangwasser etc.) sind in der Naturgefahrenkarte nur zur Orientie-

rung aufgeführt und haben keine Auswirkung auf die Zonenvor-

schriften der Stadt. Nicht Gegenstand der Naturgefahrenkarte und 

deren raumplanerischen Umsetzung ist die Erdbebenthematik. 

 

 

4.4 Bezugsgrösse 

Die Notwendigkeit von Hochwasserschutzmassnahmen richtet 

sich nach der Fliesstiefe über Terrain eines wiederkehrenden 

Hochwasserereignisses. Die Wahl fiel ursprünglich auf die Fliess-

tiefe eines hundertjährlichen Ereignisses (HQ100), welches auch 

für die Hochwasserschutzmassnahmen des Kantons massgebend 

ist. Die kantonale Gebäudeversicherung unterscheidet jedoch 

zwischen Massnahmen an der Quelle, welche sich nach dem 

HQ100 richten, und Massnahmen für den Personenschutz, welche 

sich nach dem HQ300 richten. Folglich wird empfohlen, für Objekt-

schutzmassnahmen den HQ300 anzuwenden.  

Aus einer von der Gebäudeversicherung in Auftrag gegebenen 

Darstellung der Unterschiede HQ100/HQ300 (siehe Anhang) geht 

hervor, dass das vom Hochwasser betroffene Gebiet praktisch 
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deckungsgleich ist, sich jedoch in der Fliesstiefe bei einem Hoch-

wasserereignis unterscheidet. Das heisst auch, dass es kaum Un-

terschiede bei der Zahl der betroffenen Gebäude gibt. In den 

meisten Fällen müssten für die entsprechenden Gebäude auch 

bei einem HQ100 Massnahmen ergriffen werden, welche nun bei 

einem HQ300 auf die höhere Fliesstiefe auszurichten sind.   

 

Eine entsprechende Anpassung von Erlass und Richtlinien auf 

den HQ300 wurde vom Stadtrat gutgeheissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Geltungsbereich 

Die erforderlichen Hochwasserschutzmassnahmen gelten für 

sämtliche Gebäudeteile von Neu- und Umbauten innerhalb der 

Planungszone, welche unterhalb der Fliesstiefe HQ300 liegen. Die 

nachfolgende Grafik veranschaulicht die entsprechende Hoch-

wassergefährdung in Bezug auf die Fliesstiefe HQ300. 

 

 

 

 

 

 

HQ 300

Planungszone

Hochwassergefährdung ohne Einfluss auf bauliche Massnahmen

Hochwassergefährdung bei baulichen Massnahmen zu berücksichtigen

Gewässer
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4.6 Richtlinien 

Um in der Praxis eine einheitliche Umsetzung der Bestimmungen 

gemäss Erlass zur Planungszone zu gewährleisten, wurden ent-

sprechende Richtlinien ausgearbeitet. 

 

Primär werden permanente Massnahmen gefordert, welche sich 

in folgende drei Kategorien einteilen lassen:  
 

 Nasse Vorsorge: 

Überflutung von Gebäudeteilen wird in Kauf genommen, im Fokus 

steht Schadensbegrenzung (z.B. durch Wahl 

nässeunempfindlicher Materialen oder Anordnung sensibler 

Installationen über Hochwasserspiegel). 
 

 Abdichtung: 

Das Gebäude wird gegen Wasser abgedichtet, wodurch das 

Wasser zwar bis ans Gebäude herantreten, jedoch nicht 

hineinfliessen kann. 
 

 Abschirmung: 

Das Wasser wird ganz vom Gebäude ferngehalten (z.B. mittels 

Erdwall). 

 

 

In begründeten Fällen sind auch temporäre Massnamen zulässig, 

welche vorbereitet sind und bei einer Gefährdung erst aktiviert 

werden müssen (z.B. Holzschutzschilder vor Öffnungen oder 

Einfahrten).   

 

Ein entsprechender Nachweis über die Hochwassersicherheit 

betroffener Gebäudeteile ist im Rahmen des Baugesuches zu 

erbringen. 
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5 ANHANG 

Darstellung Differenzen Fliesstiefen HQ300 und HQ100 (Auszug) 


